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Gesetz über die Genehmigung der Kreisumlage und anderer Umlagen 
(Umlagengenehigungsgesetz – UmlGenehmG) 

 
 

Artikel 1 UmlGenehmG – Änderung der Kreisordnung (KrO NRW) 
 
§ 55 KrO NRW – Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden 
 
Änderungen: 
 
Der Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Festsetzung der Kreisumlage 
erfolgt im Benehmen mit den kreisan-
gehörigen Gemeinden. Das Beneh-
men ist sechs Wochen vor Aufstellung 
des Entwurfes der Haushaltssatzung 
einzuleiten. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Stellungnahmen der kreisange-
hörigen Gemeinden im Rahmen der 
Benehmensherstellung werden 
dem Kreistag mit der Zuleitung des 
Entwurfes der Haushaltssatzung 
mit ihren Anlagen zur Kenntnis ge-
geben. Den Gemeinden ist auf 
Wunsch Gelegenheit zur Anhörung 
zu geben. Über Einwendungen der 
Gemeinden beschließt der Kreistag 
in öffentlicher Sitzung. Der Kreis 
teilt ihnen das Beratungsergebnis 
und dessen Begründung mit. 

 
Alte Fassung: 
 
 
 
(1) Bei der Aufstellung des Entwurfs 
der Haushaltssatzung und ihrer Anla-
gen sind die kreisangehörigen Ge-
meinden in geeigneter Weise zu 
beteiligen. Ihnen ist die Gelegenheit 
zu geben, zu allen Inhalten der Haus-
haltssatzung und ihren Anlagen, ins-
besondere zur vorgesehenen Höhe 
des Umlagesatzes, Stellung zu neh-
men. 
 
 
 
 
 
(2) Über Einwendungen der kreisan-
gehörigen Gemeinden beschließt der 
Kreitag in öffentlicher Sitzung. Die 
kreisangehörigen Gemeinden können 
verlangen, dass der Kreis ihnen das 
Beratungsergebnis mitteilt und be-
gründet. 
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